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NEBENZEICHNUNG 1: 
Emissionskontingentierung bzgl. Gewerbelärm nach DIN 45691

(siehe hierzu ergänzende textl. Festsetzung Nr. 4.1 - 4.8)
Sekoreneinteilung gemäß DIN 45691 mit 
Bezugspunkt (UTM 32532280 / 5975700)  
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F
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Teilfläche Gewerbegebiet

Baugrenze

FFH-Gebiet DE-2323-392

Biotopverbund - 
Schwerpunktbereich

Ausgleichsflächen / 
sonstige Flächen

sonstige Flächen mit 
landschaftspflege-
rischen Zielsetzungen

Maßstab 1:3.000
©GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 (Quelle verändert)

SATZUNG DER STADT ITZEHOE ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 169 "SUDER MARSCH"
für das Gebiet nördlich der Stör, östlich der Kläranlage des Kommunalservice Itzehoe, südlich der Gasstrasse und westlich der Störfischerstrasse

Es gilt die BauNVO 2017 zuletzt geändert 2023Teil A: Planzeichnung Planzeichenerklärung Teil B: Text            - ENTWURF - 

GE Gewerbegebiet

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.v.m. § 8 BauNVO)

I. FESTSETZUNGEN

ZEICHENERKLÄRUNG:

Baugrenze

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11  BauGB)

Straßenverkehrsfläche

II. SONSTIGE PLANZEICHEN

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.v.m. § 16 BauNVO)

Gebäudehöhe in Metern über Normalhöhenull (ü.NHN), 
als Höchstmaß

z.B. GH 28 m    
       ü.NHN 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7  BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder des Maßes der 
Nutzung (§ 1 Abs. 4  BauNVO)

z.B. GRZ 0,8 Grundflächenzahl, als Höchstmaß

3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 10 BauGB 
i.v.m. § 23 BauNVO)

Straßenbegrenzungslinie

5. Versorgungsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12  BauGB)

R

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den 
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Regenrückhalteflächen und Flächen für den Wasserabfluss

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser- 
schutz und die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

z.B. (A) Besondere Festsetzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
- siehe Teil B Text Nr. 3.1 - 3.5 -

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Vorhandene Gebäude

Vorhandene Flurstücksgrenze

Flurstücksbezeichnung

Fläche für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 
- siehe Teil B. Text Nr. 5.1 - 5.2 - 

6,5m Bemaßung in Metern

Versorgungsfläche

Elektrizität

Schöpfwerk

7. Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 a) und b) 
BauGB)

Fläche für die Landwirtschaft

Fläche für Wald

Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. LNatSchG)§

Oberirdische Elektroversorgungsleitung  - Z-B 60 KV - 

Mast der oberirdischen Elektroversorgungsleitung

Schutzstreifen der oberirdischen Elektroversorgung 

Zulässige Bauhöhe, bezogen auf Geländeniveau[15,30]

[15,30] 20,10

Wasserflächen

27
 1

z.B.

H Deichverteidigungsweg

IV. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER / HINWEISE

Sekoreneinteilung gemäß DIN 45691 mit Bezugspunkt (UTM 32532280 / 
597570)  und Emissionskontingent (LEK) in dB(A) tags/ nachts

C
A

G
F

D
B

E

Grenze des Bebauungsplans Nr. 69

Es gilt die PlanzV vom 14.6.2021

Archäologisches Interessensgebiet (§ 9 Abs. 6 BauB)

Anbaubeschränkungszone zur BAB 23 - 100 m - (§ 9 Abs. 2 FStrG)

Äußerer Schutzstreifen des Stördeichs - 5 m - (§ 66 LWG SH)

Waldabstand - 30 m, teilw. reduziert - (§ 24 LWaldG SH)

In Ergänzung der Planzeichnung (Teil A) wird Folgendes festgesetzt: 

FESTSETZUNGEN
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 3 ff. 
sowie § 8 BauNVO)
Im Gewerbegebiet (GE) sind folgende Arten von Nutzungen bzw. Arten von Betrieben und Anlagen unzulässig:

a.) Eigenständige Lagerplätze 
b.) Betriebe oder Anlagen mit Außenlagerung von Geräten, Schrottfahrzeugen und Schrott und   
     sonstigen Stoffen aller Art
c.) Einzelhandelsbetriebe 
d.) Eigenständige Tankstellen
e.) Vergnügungsstätten 
f. ) Bordelle und bordellartige Betriebe sowie Verkaufsräume und -flächen, deren Zweck auf den   
     Verkauf von Artikeln mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist
g.) Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
     dem Gewerbebetrieb zugeordnet sind.

Abweichend von c.) können Einzelhandelsbetriebe bis zu einer Größe von max. 300 m² Geschossfläche als 
Ausnahme zugelassen werden, wenn sie

- nicht mit nahversorgungsrelevanten oder zentrenrelevanten Kernsortimenten gemäß der 
  Sortimentsliste der Stadt Itzehoe handeln,
- in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit einem Großhandels-,   
  Produktions-, Dienstleistungs- oder Handwerksbetrieb stehen und 
- diesem gegenüber der Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.
Bei der Ermittlung der Geschossflächen sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in 
Nichtvollgeschossen, einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer 
Umfassungswände ganz mitzurechnen (§ 20 Abs. 3 BauNVO).

Abweichend von d.) können Tankstellen als Ausnahme zugelassen werden, wenn sie zum Betanken von 
Fahrzeugen mit regenerativen Energien (z. B. Wasserstoff und Bio-LNG) dienen.

Es sind nur Werbeanlagen zulässig, die in einem Bezug zu den Leistungen eines auf dem Grundstück oder 
eines innerhalb des Geltungsbereichs vorhandenen Betriebes stehen.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. 
BauNVO)
Ausnahmsweise kann eine Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhe (GH) durch betriebsbedingte 
Technikaufbauten und technische Anlagen (z. B. Dachaufbauten, Zu- und Abluftanlagen, Antennenanlagen) um 
bis zu 3,0 m auf höchstens 20% der Grundfläche (GR) des jeweiligen Gebäudes zugelassen werden. 
Von der vorgenannten Begrenzung auf höchstens 20% der Grundfläche bleiben Anlagen zur regenerativen / 
solaren Energiegewinnung (Photovoltaik- sowie Solarthermie-Anlagen) unberührt.

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur, Wasserhaushalt und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit der Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzten Flächen mit der Bezeichnung „(A)“ ist ein 
sonstiges Kleingewässer zu erhalten und der natürlichen Entwicklung der Vegetation (Sukzession) zu 
überlassen.

Innerhalb der in der Planzeichnung mit der Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzten Flächen mit der Bezeichnung „(B)“ ist ein Schilf-, 
Rohrkolben, Teichsimsen-Röhricht zu erhalten und der natürlichen Entwicklung der Vegetation (Sukzession) zu 
überlassen.

Eine satzungsgemäße Gewässerunterhaltung (u.a. Unterhaltung von wassertechnischen Einrichtungen / 
Flächen für die Wasserwirtschaft) muss gewährleistet sein.  
Innerhalb der in der Planzeichnung mit der Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzten Flächen mit der Bezeichnung „(C)“ ist ein 
hochstaudenreiches Nassgrünland durch geeignete Pflegemaßnahmen zu erhalten. Eine satzungsgemäße 
Gewässerunterhaltung (u.a. Unterhaltung von wassertechnischen Einrichtungen / Flächen für die 
Wasserwirtschaft) muss gewährleistet sein.
  
Innerhalb der in der Planzeichnung mit der Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzten Flächen mit der Bezeichnung „(D)“ ist eine feuchte 
Hochstaudenflur durch geeignete Pflegemaßnahmen zu erhalten sowie durch extensive Pflegemaßnahmen 
naturschutzfachlich zu arten- und strukturreichem Feuchtgrünland aufzuwerten. Eine satzungsgemäße 
Gewässerunterhaltung (u. a. Unterhaltung von wassertechnischen Einrichtungen/ Flächen für die 
Wasserwirtschaft) muss gewährleistet sein.

Die Maßnahmenflächen mit den Bezeichnungen „(A)“ bis „(D)“ sind mit Erschließungsbeginn während der 
gesamten Bauzeit mit festen Bauzäunen gemäß den Vorschriften der DIN 18920 zum Schutz des Bodens 
abzugrenzen. 

Auf den privaten Grundstücksflächen sind befestigte Flächen mit wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. 
offenporiges Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, wassergebundene Decke) herzurichten. 
Ausnahmsweise kann aus Gründen der Betriebssicherheit, der Belastungsfähigkeit und der boden- und 
wasserschutzrechtlichen Bestimmungen von Satz 1 dieser Festsetzung abgewichen werden. 

Die Durchlässigkeit des Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht über- und unterbauten sowie 
befestigten Flächen wiederherzustellen. Zur Überprüfung der Erreichung der angestrebten bodenspezifischen 
Funktionen ist eine bodenkundliche Baubegleitung durchzuführen.

Das in dem Gewerbegebiet, einschließlich der Dachflächen, anfallende Niederschlagswasser ist oberirdisch in 
das offene Oberflächenentwässerungssystem einzuleiten, sofern es nicht versickert oder gesammelt und 
genutzt wird. Die Einleitung des anfallenden Niederschlagwassers aus den Betriebsflächen (z.B. Verkehrs- und 
Lagerflächen) ist erst nach einer Vorbehandlung in einem Regenrückhalteraum zulässig.

Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Innerhalb des Geltungsbereichs sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Lärmemissionen soweit 
begrenzt sind, dass die nachfolgend genannten Gesamt-Emissionskontingente LEK gemäß DIN 45691 tags 
(06.00 - 22.00 Uhr) und nachts (22.00 - 06.00 Uhr) für die in der Nebenzeichnung 1 gekennzeichneten 
Teilflächen nicht überschritten werden. 

Gültig für Mischgebiete und für Wohnnutzungen in Gewerbegebieten außerhalb des Geltungsbereichs:

Tab 1: Emissionskontingente zur Bestimmung der Immissionsanteile außerhalb des Geltungsbereiches für 
Immissionsorte in Mischgebieten sowie für Immissionsorte an Wohnnutzungen in Gewerbegebieten

Gültig für schutzbedürftige Nutzungen OHNE Wohnnutzungen in Gewerbegebieten und in Industriegebieten 
sowie für unbebaute Flächen (Sektoren h) außerhalb des Geltungsbereichs:

Tab 2: Emissionskontingente zur Bestimmung der Immissionsanteile außerhalb des Geltungsbereiches für 
Immissionsorte von schutzbedürftigen Nutzungen ohne Wohnnutzungen in Industrie- und Gewerbegebieten sowie für
unbebaute Flächen

Sollten die entlang der Straße Vossbarg liegenden genehmigten Wohnnutzungen im Bereich der Flurstücke 
95/5, 20/47, 20/52 und 134/10 der Flur 7 in der Gemarkung Sude im Sektor A aufgegeben werden, gelten dort 
die Gesamt-Emissionskontingente des Beurteilungszeitraumes Tag auch im Beurteilungszeitraum Nacht.

Sollten die entlang der Straße Vossbarg liegenden genehmigten Wohnnutzungen im Bereich des Flurstückes 
20/33 der Flur 7 in der Gemarkung Sude im Sektor B aufgegeben werden, können dort die 
Gesamt-Emissionskontingente im Beurteilungszeitraum Nacht um 5 dB(A)/m2 erhöht werden.

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5. 

Bei der Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens sind Immissionsorte außerhalb des 
Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 169 zu berücksichtigen. 

Die Berechnung der Immissionsanteile an den maßgebenden außerhalb des Geltungsbereiches gelegenen 
Immissionsorten aus den festgesetzten Gesamt-Emissionskontingenten ist nach Vorgaben der DIN 45691 ohne 
Berücksichtigung von Abschirmungen, Reflexionen oder anderen akustischen Parametern durchzuführen. 

Ein Betrieb ist zulässig, wenn der nach TA Lärm berechnete Beurteilungspegel Lr am jeweils betrachteten 
Immissionsort innerhalb der oben genannten Richtungssektoren den Immissionsanteil einhält oder 
unterschreitet, der aus dem für das Betriebsgrundstück festgesetzten Gesamt-Emissionskontingent berechnet 
wird. 

Abweichend zu DIN 45691, Abschnitt 5 wird festgesetzt: Ein Vorhaben ist auch dann zulässig, wenn der nach 
TA Lärm berechnete Beurteilungspegel Lr am jeweils betrachteten Immissionsort den Immissionsrichtwert nach 
TA Lärm um mindestens 10 dB(A) unterschreitet. 

Erhaltungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 
Die in der Fläche für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern vorhandenen Gehölze sind bei Abgang so zu 
ersetzen, dass der Umfang und der Charakter der Pflanzung erhalten bleiben. Eine satzungsgemäße 
Gewässerunterhaltung (u.a. Unterhaltung von wassertechnischen Einrichtungen / Flächen für die 
Wasserwirtschaft) muss gewährleistet sein. 
 
Für Ersatzpflanzungen sind standortgerechte, heimische Laubbäume und Mindestqualitäten gemäß Pflanzliste 
A zu verwenden. 

Anpflanzungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Bei größeren 
zusammenhängenden Stellplatzanlagen ab zehn Stellplätze ist je angefangene sechs Stellplätze ein 
großkroniger, hochstämmiger und standortgerechter Laubbaum gemäß Pflanzliste B zu pflanzen. Die 
anzupflanzenden Bäume können in Gruppen zusammengefasst werden. Im Kronenbereich zu pflanzender 
Bäume ist eine mindestens 6 m² große (kurze Seite min. 2 m Länge), offene Vegetationsfläche (Baumscheibe) 
und eine mindestens 12 m3 große, nach den aktuell geltenden Regeln der Technik (insbesondere DIN 18915, 
DIN 18916 und FLL Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 1+2), aufbereitete Baumgrube anzulegen und zu 
begrünen.

Verfahrensvermerke

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Itzehoe vom 
29.06.2022. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im 
Mitteilungsblatt der Stadt Itzehoe „Stadtzeitung“ als amtliches Bekanntmachungsblatt am 15.07.2022 und auf der 
Homepage der Stadt Itzehoe unter www.itzehoe.de.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde vom 08.01.2024 bis 
09.02.2024 durchgeführt. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem. 
§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 05.01.2024 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert.

 Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Itzehoe hat am __.__.____ den Entwurf des B-Planes Nr. 169 Suder 
Marsch und die Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

 Der Entwurf des B-Planes Nr. 169 Suder Marsch, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil 
B), sowie die Begründung waren in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ nach  § 3 Abs. 2 BauGB ins Internet 
unter  "http://www.itzehoe.de" www.itzehoe.de eingestellt. 
Zudem haben der Entwurf des B-Planes Nr. 169 Suder Marsch, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), sowie die Begründung in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ während folgender Zeiten ... 
(Tage, Stunden) als leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die 
öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Veröffentlichungsfrist von 
jedermann elektronisch, schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden können, am __.__.____ durch 
Abdruck im Mitteilungsblatt der Stadt Itzehoe „Stadtzeitung“ als amtliches Bekanntmachungsblatt ortsüblich 
bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 
BauGB auszulegenden Unterlagen wurden zur Beteiligung der Öffentlichkeit zusätzlich unter 
"http://www.itzehoe.de" www.itzehoe.de“ ins Internet sowie über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig-Holstein eingestellt.

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB am __.__.____ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert

 Itzehoe, den __.__.____

 
                       
Hoppe

Bürgermeister

 Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und 
–bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

 Itzehoe, den __.__.____

                       
Öffentlich bestellte/r Vermessungsingenieur/in

Mindestens 10% der Dachflächen der Hauptgebäude sind mit einer mindestens 12 cm starken 
durchwurzelbaren Substratschicht zu versehen und extensiv zu begrünen. Die Flächen von Dachterrassen, 
notwendigen Belichtungen, Be- und Entlüftungsanlagen, Brandschutzeinrichtungen oder die für die Aufnahme 
von technischen Anlagen dienen sowie für Solarkollektoren oder Anlagen für Photovoltaik genutzt werden 
sowie deren erforderliche Unterhaltungswege sind von der Berechnung der Dachfläche gemäß Satz 1 
ausgenommen. 

Die Dachflächen von Nebenanlagen mit Flachdach- oder flach geneigtem Dach mit einer Dachneigung bis 10 
Grad sind extensiv zu begrünen. 

Artenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Außenleuchten sind zum Schutz von wildlebenden Tierarten ausschließlich mit Leuchtmitteln mit warmweißer 
Farbtemperatur von maximal 3000 Kelvin zulässig. Der Blaulichtanteil am Spektrum der Lichtemissionen ist 
durch die Verwendung geeigneter Leuchtmittel zu reduzieren. Die Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen 
von Insekten staubdicht geschlossen auszuführen und dürfen eine Oberflächentemperatur von 60°C nicht 
überschreiten. Eine Abstrahlung oberhalb der Horizontalen sowie auf angrenzende Wasserflächen, Gehölze 
oder Grünflächen ist unzulässig.

Flächen für Ausgleich und Ersatz (§ 9 Abs. 1a BauGB)
Als Kompensation der durch die zulässigen Eingriffe verursachten Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft im Plangebiet ist folgende Kompensationsmaßnahme innerhalb des Plangebietes zugeordnet:

• Ökologische Aufwertung von ca.1,2 ha feuchtem Hochstaudenflur zu arten- und strukturreichem 
   Feuchtgrünland auf den Flurstücken  856 und 109/1 der Flur 7 in der Gemarkung Sude. (Da es sich 
   bereits um ein höherwertig entwickeltes Biotop handelt, können rechnerisch lediglich 50 % der 
   Grundfläche als Ausgleichsfläche angerechnet werden)

Als Kompensation der durch die zulässigen Eingriffe verursachten Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft im Plangebiet ist folgende planexterne Kompensationsmaßnahme zugeordnet:

• … Ökopunkte innerhalb des Kompensationspools des  …

   - Finale Klärung bis zum Satzungsbeschluss - 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 
Nr. 2 LBO Schleswig-Holstein)
Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind an den Gebäuden nur unterhalb der Schnittkante Außenwand/ Dachfläche zulässig.

Freistehende Werbeanlagen dürfen, mit Ausnahme von Fahnenmasten, eine Höhe von 5,0 m über 
Geländeoberkante nicht überschreiten.

Anlagen für die Außenwerbung mit himmelwärtsgerichtetem, stark leuchtendem, blinkendem, 
farbwechselndem und / oder bewegtem Licht sind unzulässig.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN / HINWEISE
Gesetzlich geschützte Biotope
Im Plangebiet befinden sich mehrere nach § 30 Abs. 2 BNatSchG geschützte Biotope, diese sind nachrichtlich 
in der Planzeichnung dargestellt. Jegliche Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen 
erheblichen Beeinträchtigung der geschützten Biotope führen, sind verboten.

Wald
Am südöstlichen Plangebietsrand befindet sich ein Wald. Bei der Waldfläche handelt es sich um eine Teilfläche 
eines sonstigen Bruchwaldes, welcher ein geschütztes Biotop gem. § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG 
darstellt. Dementsprechend ist in diesem Bereich der Waldabstand nach § 24 LWaldG SH zu beachten. 
In der Planzeichnung wird teilweise ein auf 18,30 m Breite reduzierter Waldabstand nachrichtlich dargestellt. 
Zur Realisierung eines konkreten Vorhabens innerhalb des reduzierten Waldabstandes (im Bereich zwischen 
18,30 m und 30 m) ist im Baugenehmigungsverfahren (ggf. mit Auflagen) zu entscheiden.

Baumschutz
Bei der Durchführung von Baumaßnahmen ist die RAS LP 4 (Richtlinie für Anlage von Straßen – Teil: 
Landschaftspflege –, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) 
in ihrer jeweils aktuellen Fassung anzuwenden. Für jeden gefällten Baum ist an geeigneter Stelle im 
Stadtgebiet, jedoch vorzugsweise auf dem betreffenden Grundstück der wirtschaftlichen Einheit ein heimischer 
und standortgerechter Ersatzbaum zu pflanzen (standortgerechter Laubbaum, Stammumfang mindestens 18 
cm, Handelsmaß 18/20 cm) und dauerhaft zu erhalten.

Artenschutzrechtliche Ge- und Verbote
Beachtung von Schutzzeiten für Gehölz- und Brutvögel sowie Fledermäuse:
Keine Rodung von Gehölzen und kein Abriss von Gebäuden in der Brutzeit (01.03. bis 30.09. - allgemein                 
gültige Regelung § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) bzw. in der Aufenthaltszeit von Fledermäusen in ihren 
Sommerquartieren (01.03. bis 31.10.)
Für Gebäudeabrisse im Winter (November bis Februar) ist vor Abriss zu kontrollieren, ob besetzte 
Winterquartiere in Bauwerken/ Gebäuden vorhanden sind. Nur wenn eine Winterquartiersnutzung 
ausgeschlossen ist, kann ein Gebäudeabriss erfolgen. Ansonsten sind ggf. CEF-Maßnahmen (Fledermäuse) 
zu ergreifen.

Beachtung von Schutzzeiten für Vögel offener Standorte / Bodenbrüter:
Baumaßnahmen sind außerhalb der Zeit von 01.03. bis 31.07. auszuführen; bei Baumaßnahmen, innerhalb 
der Schutzzeiten sind frühzeitig fachlich geeignete und erfolgreiche Vergrämungsmaßnahmen im Rahmen 
einer fachgutachterlich geleiteten ökologischen Baubegleitung durchzuführen.

Vermeidung baubedingter Tötung von Amphibien:
Zur Vermeidung baubedingter Tötung von Amphibien in der Gewässerumgebung während ihrer Wanderzeit gilt 
eine Begrenzung des Bauzeitraumes (Baufeldfreimachung) auf den Zeitraum von 01.09. bis 28./29.02. Bei 
Baumaßnahmen innerhalb der Schutzzeiten sind frühzeitig fachlich geeignete und erfolgreiche 
Vergrämungsmaßnahmen im Rahmen einer fachgutachterlich geleiteten ökologischen Baubegleitung 
durchzuführen.
Weiterhin sind die von Baumaßnahmen betroffenen Flächen des Plangebiets für die Dauer der Baumaßnahme 
von den Freiflächen des Plangebiets durch einen Amphibienzaun abzugrenzen.

Vermeidung anlagenbedingter Tötung von Vögeln:
Zur Minimierung des Vogelschlagrisikos sind reflektionsarme Oberflächen zu verwenden (z.B. Begrenzung des 
Spiegelungs-und Reflexionsgrades auf < 15 % für PV-Module auf den Dachflächen bzw. Glasflächen).

Denkmalschutz/ Archäologie
Die südlichen sowie westlichen Bereiche des Plangebiets liegen innerhalb eines archäologischen 
Interessengebietes (Gebietsnummer 5). Es ist somit eine frühzeitige Beteiligung des Archäologischen 
Landesamtes SH nach § 12 Abs. 2 DSchG erforderlich.
Das archäologische Interessensgebiet ist nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt.

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies gemäß § 15 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz 
Schleswig-Holstein (DSchG) unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen 
Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer 
und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, 
und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das 
Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 
Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen 
und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
 
Altlasten, Altablagerungen
Sollten während der Erdarbeiten vor Ort Bodenverunreinigungen, unnatürliche Bodenverfärbungen oder 
Abfallablagerungen festgestellt werden, so sind diese der unteren Bodenschutzbehörde unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen und die Arbeiten bis auf weiteres einzustellen.

Kampfmittel
Bei einer Teilfläche im nordöstlichen Bereich des Plangebietes handelt es sich um eine Kampfmittel- 
verdachtsfläche. Es ist oberflächennah mit Munition und/oder Munitionsresten sowie mit Waffen und/oder 
Waffenteilen zu rechnen. Demzufolge muss auf dieser Fläche der geplanten baulichen Anlage bzw. der 
bodeneingreifenden Maßnahmen eine Überprüfung mittels Sondiertechnik erfolgen, um den festgestellten 
Kampfmittelverdacht abschließend bewerten zu können.
Für die übrigen Flächen des Plangebietes wird darauf hingewiesen, dass Zufallsfunde von Munition nie 
gänzlich auszuschließen sind. Dieser Hinweis steht nicht im Widerspruch zur grundsätzlichen Freigabe der 
beabsichtigten Bauarbeiten. Sollten Kampfmittel gefunden werden, ist die Erdarbeit aus Sicherheitsgründen 
einzustellen und umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittel- 
räumdienst direkt zu benachrichtigen.

Schutz des Mutterbodens
Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen 
Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
oder Vergeudung zu schützen.

Wasserwirtschaft
Oberflächengewässer
Im Plangebiet liegen Oberflächengewässer, die in der Zuständigkeit der Stadt Itzehoe liegen. Bei den weiteren 
Planungen ist mindestens der gesetzlich vorgeschriebene Gewässerrandstreifen von 5 m gem. § 38 WHG, 
entlang der Gewässer einzuhalten und damit freizuhalten von jeglicher Nutzung. Die Entwässerung der an die 
ehemaligen Verbandsgewässer angeschlossenen Einzugsgebiete muss weiterhin jederzeit gewährleistet sein.

Schutz des Stördeichs
Im südlichen Bereich des Plangebiets grenzt dieses an den Stördeich (Mitteldeich). Es ist der gemäß § 66 
LWG SH erforderliche Schutzstreifen eines Mitteldeichs in einer Breite von fünf Metern einzuhalten und von 
jeglicher Benutzung freizulassen, einschließlich der Errichtung von Nebenanlagen.
Der innere Schutzstreifen des Stördeichs ist als nachrichtliche Übernahme in der Planzeichnung dargestellt.

Belange von Bundesstraßen
Das Plangebiet befindet sich in näherer Umgebung der Bundesautobahn BAB 23. Gemäß 
Bundesfernstraßengesetz (§ 9 Abs. 2 FStrG) bedürfen bauliche Anlagen jeglicher Art in einem Abstand von 40 
bis 100 m vom Rand der befestigten Fahrbahn (Anbaubeschränkungszone) bei Autobahnen der Zustimmung 
des Fernstraßen-Bundesamtes.
Die Anbaubeschränkungszone ist als nachrichtliche Übernahme in der Planzeichnung dargestellt.

Die Bundesrepublik Deutschland ist von Ansprüchen Dritter, die durch die Herstellung und Nutzung späterer 
Bauvorhaben entstehen oder damit im Zusammenhang stehen, freizuhalten.

Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der BAB nicht erfolgt. 
Sie sind so auszubilden, dass sie durch ihre Form, Farbe, Größe oder den Ort und die Art der Anbringung nicht 
zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben, oder deren Wirkung beeinträchtigen 
können. Dies gilt auch für die Bauphase und in Bezug auf die zum Bau und zur Unterhaltung der Anlagen 
eingesetzten Geräte und Vorrichtungen.

Gegenüber dem Träger der Straßenbaulast für die BAB besteht für das Bauvorhaben kein Anspruch auf Lärm- 
und sonstigen Immissionsschutz. Dies gilt auch für den Fall der Zunahme des Verkehrsaufkommens.

Regen- und Schmutzwasser sind nicht in das Entwässerungssystem der Autobahn einzuleiten, dies gilt ebenso 
für gefördertes Grund- und Oberflächenwasser. Oberflächenwasser darf nicht auf das Gelände der 
Bundesrepublik Deutschland – Bundesstraßenverwaltung – gelangen.

Belange der Schifffahrt
Es dürfen im Plangebiet an der Stör zugewandten Seite keine Zeichen und Lichter angebracht werden, die mit 
Schifffahrtszeichen verwechselt werden oder die Sichtbarkeit von Schifffahrtszeichen beeinträchtigen oder die 
Schiffsführer durch Blendwirkung, Spiegelung oder anders irreführen oder behindern können (§34 WaStrG).
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Aufgrund des §10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom XX. Monat XXXX (ggf. zuletzt geändert durch Artikel X 
des Gesetzes vom XX. Monat XXXX) sowie nach § 86 der Landesbauordnung 
(LBO) in der Fassung vom XX. Monat XX wird nach Beschlussfassung durch 
die Ratsversammlung vom XX. Monat XXXX die Satzung über den 
Bebauungsplan Nr. 169 „Suder Marsch“ für das Gebiet nördlich der Stör, östlich 
der Kläranlage des Kommunalservice Itzehoe, südlich der Gasstraße und 
westlich der Störfischerstraße, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), erlassen.

Präambel

Datum: 05.03.2024 

Verfahrensstand
nach BauGB

§ 3(1) § 4(1) § 4(2) § 3(2) § 4a § 10

Stadt Itzehoe
Reichenstraße 23 - 25524 Itzehoe
Bauamt / Stadtplanungsabteilung
T: 04821 / 603-0
stadtplanungsabteilung@itzehoe.de

Satzung der Stadt Itzehoe über den
Bebauungsplan Nr. 169 "Suder Marsch"

©GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 (Quelle verändert)

für das Gebiet nördlich der Stör, östlich der Kläranlage des Kommunalservice 
Itzehoe, südlich der Gassstraße und westlich der Störfischerstraße

Die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am __.__.____ geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Der Entwurf des B-Planes Nr. 169 Suder Marsch wurde nach der öffentlichen Auslegung (Nr. 5) geändert. 
Der Entwurf des B-Planes Nr. 169 Suder Marsch, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), sowie die Begründung waren in der Zeit vom bis ins Internet unter www.itzehoe.de erneut 
eingestellt. Zudem haben der Entwurf des B-Planes Nr. 169 Suder Marsch, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung in der Zeit vom __.__.____ bis 
__.__.____ während folgen der Zeiten ... nach § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich ausgelegen. Die erneute 
öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen 
Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am __.__.____ durch Abdruck im 
Mitteilungsblatt der Stadt Itzehoe „Stadtzeitung“ als amtliches Bekanntmachungsblatt ortsüblich bekannt 
gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der erneuten Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 
2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden zusätzlich unter „www.itzehoe.de“ ins Internet sowie über den 
Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein eingestellt.

 Die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe hat den B-Plan Nr. 169 Suder Marsch, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am __.__.____ als Satzung beschlossen und die Begründung 
durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

 Itzehoe, den __.__.____

 
                       
Hoppe

Bürgermeister

  Die B-Plansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt 
und ist bekannt zu machen.

 Itzehoe, den __.__.____

 
                       
Hoppe

Bürgermeister
 

Der Beschluss des B-Planes durch die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe sowie Internetadresse der 
Gemeinde und Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer 
während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt 
Auskunft erteilt, sind am __.__.____ durch Abdruck im Mitteilungsblatt der Stadt Itzehoe „Stadtzeitung“ als 
amtliches Bekanntmachungsblatt ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung ist auf die 
Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, 
Entschädigungsansprüchen geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) 
hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. 

Die Satzung ist mithin am __.__.____ in Kraft getreten.

 Itzehoe, den __.__.____

 
                       
Hoppe

Bürgermeister

Evers & Partner | Stadtplaner PartGmBb
Ferdinand-Beit-Str. 7b
20099 Hamburg

Einsichtnahme in und Bezug von DIN-Vorschriften
Die im Zusammenhang mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Vorschriften können bei 
der Stadt Itzehoe, Bauamt/Stadtplanungsabteilung zu den Öffnungszeiten des Rathauses eingesehen werden.

Sortimentsliste der Stadt Itzehoe (2016)
Nahversorgungsrelevante Sortimente
Lebensmittel
Getränke
Drogerie-, Parfümerie-, Kosmetikartikel
Zeitungen, Zeitschriften
Pharmazeutischer Bedarf
Schnittblumen

Zentrenrelevante Sortimente
Bekleidung, Wäsche
Schuhe, Lederwaren
Hausrat/ Haushaltswaren
Glas, Porzellan, Keramik
Geschenkartikel, Wohnaccessoires
Foto, Film, Optik, Akustik
Uhren, Schmuck, Silberwaren
Sportartikel und -bekleidung
Bücher
Papier, Schreibwaren
Spielwaren
Baby- und Kinderartikel
Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle, Stoffe
Musikalien, Musikinstrumente, Tonträger
Sanitätswaren

Pflanzliste
Pflanzliste A  - Laubbäume Ersatzpflanzungen
Linde Tilia platyphyllos 
Spitzahorn Acer platanoides
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Hainbuche Carpinus betulus
Rotbuche Fagus sylvatica
Zitterpappel Populus tremula
Stieleiche Quercus robu
Trauben-Eiche Quercus petraea
Rot-Esche Fraxinus pennsylvanica 

Mindestqualität: Hochstamm, mind.18 – 20 cm Stammumfang (gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden)

Pflanzliste B  - Laubbäume Stellplatzanlage
Winterlinde Tilia cordata
Spitzahorn Acer platanoides
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Hainbuche Carpinus betulus
Rotbuche Fagus sylvatica
Zitterpappel Populus tremula
Stieleiche Quercus robu
Trauben-Eiche Quercus petraea
Rot-Esche Fraxinus pennsylvanica 

Mindestqualität: Hochstamm, großkronig, mind.16 – 18 cm Stammumfang (gemessen in 1 m Höhe über dem 
Erdboden)

Teilaufhebung des bestehenden Bebauungsplans Nr. 69
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 169 tritt für den Geltungsbereich der Bebauungsplan Nr. 69 vom 
23.05.1994 durch Aufhebung gem. § 1 Abs. 8 BauGB außer Kraft.
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13.

14.

15.

NEBENZEICHNUNG 2: 
FFH-Gebiet, Biotopverbundflächen und kommunale Ausgleichsflächen 
„Störniederung Suder Marsch“ 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Maßstab 1:5.500

FFH-Gebiet DE-2323-392

Biotopverbund - 
Schwerpunktbereich

Ausgleichsflächen / 
sonstige Flächen

sonstige Flächen mit 
landschaftspflege-
rischen Zielsetzungen
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